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Haus & Grund
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Landesverband der
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer

Mecklenburg-Vorpommern

Eigentümerrechte bleiben
gesellschaftlich vernachlässigt
Haus & Grund M-V sieht dringenden politischen Handlungsbedarf
LLiieebbee  LLeesseerr,,
stets aufs Neue weist die Ei-
gentümerschutz-Gemeinschaft
Haus & Grund deutschlandweit
auf schärfere strafrechtliche Ein-
flussnahme gegen so genannte
„Graffiti-Schmierereien“ hin.

Das Oberlandesgericht (OLG)
Dresden hat kürzlich in einer
neuen Entscheidung festge-
stellt, dass Graffiti-Schmiererei-
en nur dann zu bestrafen sind,
wenn die besprühte Oberfläche
in ihrer Substanz beschädigt
worden ist. Der Schaden, der
dem Hauseigentümer durch ei-
ne aufwändige und teure Reini-
gung entsteht, rechtfertige eine
Verurteilung des Farbschmierers
als Schadensverursacher nicht.
Damit hat das Gericht diese
eklatante Gesetzeslücke erneut
bestätigt.

Unser ZV-Präsident Rüdiger
Dorn hat sich im Zusammen-
wirken mit allen deutschen
Haus & Grund-Landesverbän-

den immer wieder stark ge-
macht, den richterlichen Un-
sinn zu entkräften, in Häuserfas-
saden eindiffundierende Farb-
substanzen seien keine Sachbe-
schädigung. Spätestens dann,
wenn die von den Steinen
der Wände wie durch einen
Schwamm aufgesogene Schmie-
rer-Farbe entfernt werden soll,
zeigt sich das ganze Malheur.
Die „gereinigten Wandflächen“
zeigen meist eine deutlich ande-
re Zustandsstruktur als die übri-
ge Fläche. Häufig müssen aus
diesen Gründen ganze Häuser-
fronten neu gestaltet werden.
Der Kostendruck – gebündelt
mit ständig ansteigenden Prei-
sen in vielen Dienstleistungs-
und Energieversorgungssparten
– wird zunehmend für Eigentü-
mer zum Existenzproblem.

Vor dem Amtsgericht (AG)
Bielefeld wusste sich kürzlich
ein Richter innerhalb unseres
demokratischen Rechtssystems

nur dadurch zu helfen, ein kos-
tenintensives Gutachten bei ei-
nem chemischen und physika-
lischen Prüflabor in Auftrag zu
geben. Dort sollte für einen Ge-
richtsprozess analysiert werden,
wie Farbsubstanzen auf den Un-
tergrund wirken und welche
Schäden sich ggf. daraus erge-
ben. Eigentlich ein außerge-
wöhnliches, trauriges Bildungs-
defizit des Richters und eine
simple Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme zu längst bekanten
Schadensauswirkungen.
ZZVV--PPrräässiiddeenntt  RRüüddiiggeerr  DDoorrnn  mmeeiinn--
ttee  kküürrzzlliicchh  zzuumm  SScchhmmiieerreerr--PPrroo--
bblleemm::

„Die einfache Ergänzung des
Strafgesetzbuches um einen Pas-
sus würde genügen: Gegen den
Willen eines Eigentümers darf
das Erscheinungsbild seines Ei-
gentums grundsätzlich nicht
verändert werden.“ Oder könn-
ten Sie sich vorstellen, dass es
straffrei beim Richter ausgehen

würde, wenn Sie die Frontschei-
ben der Autos unserer Politiker
oder gar deren Anzüge mit Far-
ben besprühen würden? 

Fazit

Klar muss uns allen sein, dass
die eklatanten Farbschmiere-
reien rein gar nichts mit der
Kunstsparte „Graffiti“ zu tun
haben. Es ist purer Vandalismus.
Es stellt sich allmählich die Fra-
ge, für welche Zwecke wir ei-
gentlich an den Staat die hohen
Steuern abführen, wenn dieser
(bzw. seine hoch dotierten Rich-
ter) außerstande sind, recht-
mäßig erworbenes Eigentum der
Bürger zu schützen. Allein des-
halb ist unsere dringende Forde-
rung nach einer baldigen politi-
schen Lösung gegen diese For-
men der von Eigentümern nicht
gewollten Eigentumsbeeinträch-
tigungen dringend erforderlich.

IIhhrr  EErrwwiinn  MMaannttiikk

Gesamtvorstandssitzung
Landesverband Haus & Grund M-V e. V.
Seine Herbstsitzung 2004 führte
der Gesamtvorstand im Land-
haus Bondzio in Langenbrütz bei
Schwerin durch. Von den landes-
weit insgesamt 20 Haus & Grund-
Ortsvereinen war rund die Hälfte
der Vertreter anwesend.

Neben den Berichten des Prä-
sidenten Heinecke und des
Schatzmeisters Quendt über die
Aktivitäten des Landesvorstan-
des und die finanzielle Situation
des Verbandes wurde erneut das
Thema der Schornsteinfegerge-
bührenordnung diskutiert. Lei-
der lag zum Redaktionsschluss
das aktuelle Protokoll mit kon-
kreten Inhalten der Veranstal-
tung noch nicht vor. Wir wer-
den Weiteres in der Dezember-
Ausgabe berichten.

Diskussion über
den weiteren Erhalt
dieser Zeitung 

Der Vorstand besprach das
weitere Vorgehen bei der Finan-
zierung der Landeszeitung.
Meist sind die Zeitungskosten

dieses Blattes in Ihrem Mit-
gliedsbeitrag beim regionalen
Ortsverein enthalten. Einige
Ortsvereine stellen die Zeitung
ihren Mitgliedern gegen zusätz-
liche Kostenerstattung zur Ver-
fügung, andere Vereine liefern
den Mitgliedern gar keine Zei-
tung oder legen einige Exem-
plare im Vereinsbüro aus. Das
ist und bleibt Sache des Vereins-
Managements vor Ort und
konnte vom Landesverbands-
vorstand bisher nicht beeinflusst
werden. Wie in den zuletzt ge-
nannten Fällen allerdings eine
Vereinsbindung unserer Mit-
glieder ohne Verbandszeitung
erhalten bleiben soll, blieb für
die meisten Teilnehmer rätsel-
haft. Hinzu kommt, dass mit
Abnahme der Anzahl von Druck-
exemplaren die Zeitungspreise
für die übrigen Mitglieder künf-
tig eher ansteigen könnten. So-
lidarität in der Sache ist gefragt. 

Präsident Heinecke appellierte
an die Anwesenden, alles zu tun,
um das Blatt zu erhalten. Inzwi-
schen liegt nach Mitteilung des

Schatzmeisters Quendt der
Stückpreis des Blattes durch eine
nicht vom Verband beeinfluss-
bare Anhebung der Vertriebs-
und Portokosten im letzten Jahr
bei rund 1,16 Euro. Nimmt die
Zahl der Exemplare weiter ab,
rechnet sich der Erhaltungsauf-
wand kaum noch. Dennoch ent-
schieden sich die Vorstandsmit-
glieder mehrheitlich dafür, die
M-V-Landeseinlage in der Zei-
tung möglichst zu erhalten.

Natürlich interessiert die Re-
daktion der Standpunkt unserer
Mitglieder von Haus & Grund:
Meinen Sie, die Haus & Grund-
M-V-Zeitung sei aus Ihrer Sicht
ausreichend informativ, sollte
man sie ändern oder ggf. künf-
tig den Mitgliedern nicht mehr
bereitstellen? 

Schreiben Sie Ihre Meinung
bzw. Wünsche an: 
Redaktion Haus & Grund M-V
Mecklenburgstraße 64 
19053 Schwerin 
Fax: (03 85) 5 77 74 11
E-Mail:
haus-u-grund-red@t-online.de

Landesvorstand Haus & Grund M-V tagte in rustikalem Ambiente einer Gästescheune (im Bild v. l. n. r.:
Vizepräsident Westendorf, Präsident Heinecke, Beisitzer Dollrieß, Ehrenpräsident Mantik und
Schatzmeister Quendt). Foto: Kowalski

Grundstückskäufe der
Wende-Zeit nicht sittenwidrig
Mehrere zehntausend Menschen
in den neuen Ländern, die
Grundstücke vom Staat noch
nach DDR-Recht billig erworben
hatten, können nicht im Nach-
hinein zur Kasse gebeten wer-
den, teilte uns Rechtsanwältin
Monika Rachow, die Vorsitzende
von H & G Schwerin, mit (Bild).

Der Bundesgerichtshof (BGH)
erklärte in einem Musterprozess
im Oktober 2004 die nach dem
so genannten Modrow-Gesetz
abgewickelten Dresdner Grund-
stückskäufe aus dem Jahr 1996
für wirksam (Az.: V ZR 339/03 –
Urteil vom 17. September 2004).
Auf dieses Urteil könnten sich
auch Erwerber in Mecklenburg-
Vorpommern berufen, falls ehe-
malige Grundstückskäufe ange-
zweifelt werden sollten.

Der BGH-Zivilsenat wies die
Revision der Stadt Dresden ge-
gen ein Urteil des dortigen

Rechtsanwältin Monika Rachow,
Vorsitzende H & G Schwerin e. V.

Oberlandesgerichts zurück. Da-
mit unterlag die Kommune in
allen drei Instanzen. Auch die
Karlsruher Richter sahen in
dem sehr geringen Kaufpreis
keine Sittenwidrigkeit. Im kon-
kreten Fall ging es um den Er-

KURZBERICHT MODROW-GESETZ

Objektverbrauch bei
Tod des Ehegatten
Nach § 6 Abs. 2 Eigenheimzula-
gengesetz in der Fassung des
Haushaltsbegleitgesetzes 2004
kann der überlebende Ehegatte
die Eigenheimzulage für den
hinzuerworbenen Anteil infolge
eines Erbfalls auch dann in der
bisherigen Höhe weiterführen,
wenn bei ihm bereits Objekt-
verbrauch eingetreten ist. Die-
ses Privileg gilt jedoch nicht erst
seit diesem Jahr, sondern ist
auch dann anzuwenden, wenn
einer der Ehepartner bereits vor
dem 1. Januar 2004 verstorben
ist.

War z. B. ein Partner zusam-
men mit dem verstorbenen
Ehepartner Eigentümer einer
Immobilie, trat bei Tod eines
Ehegatten früher grundsätzlich
für den überlebenden Ehegat-
ten ein Objektverbrauch ein,
wenn es sich bei der Immobilie
um ein Zweitobjekt handelte.
Dieser Umstand wurde durch
das Haushaltsbegleitgesetz 2004
geändert. Dem verwitweten
Ehegatten steht die Eigenheim-
zulage im Erbfall auch weiter-
hin für den Anteil des verstor-
benen Ehepartners zu. Eigent-

lich war diese Neuregelung erst
ab 2004 aktuell. Die Finanzver-
waltung zeigt sich hier jedoch
ungewohnt großzügig. Nach ei-
ner Verfügung der Oberfinanz-
direktionen Düsseldorf und
Münster (Az.: EZ 1150 A) ist die-
se gesetzliche Neuregelung auch
rückwirkend anzuwenden.

Haus & Grund: Begünstigt
sind demnach auch solche Fälle,
bei denen ein Ehepartner bereits
vor dem 1. Januar 2004 verstor-
ben ist. Selbst wenn die Aufhe-
bung der Eigenheimzulage für
das Zweitobjekt für Jahre bis
einschließlich 2003 wegen des
durch den Tod des Ehegatten
eingetretenen Objektverbrauchs
bereits bestandskräftig ist, kann
– mit Hinweis auf diese beiden
Verfügungen – ein neuer Antrag
auf Weiterzahlung der Eigen-
heimzulage gestellt werden. Die
geschilderte Neuregelung gilt
nur bei Todesfällen von Ehegat-
ten. Trennt sich ein Paar oder
wird eine Ehe geschieden, tritt
für ein Zweitobjekt im Sinne des
Eigenheimzulagengesetzes, das
beiden Ehegatten gehörte, Ob-
jektverbrauch ein. HH  &&  GG  MM--VV

werb eines Grundstücks für
4 250 Mark (2 172 Euro). Allein
in Dresden hatte die Kommune
145 ähnliche Kaufverträge als
sittenwidrig beanstandet. Im
behandelten Fall diente der Ver-
kauf an die Beklagten nach An-
gaben der BGH-Richter der Be-
seitigung einer Ungleichbe-
handlung. Die Kaufanträge sei-
en zuvor von den zuständigen
Stellen nicht nach der Reihen-
folge ihres Eingangs, sondern
nach nicht nachvollziehbaren
Kriterien abgearbeitet worden.

Übrigens: Rechtsberatungen
für Schweriner Haus- und Grund-
eigentümer führt Frau Rachow
seit über zehn Jahren wöchent-
lich mittwochs i. d. R. ab 14
Uhr in der Schweriner H & G-
Geschäftsstelle durch (telefoni-
sche Anmeldungen unter
03 85/5 77 74 10 bei Frau Ziese-
mer).

Umsatzsteuer rechnet bei Grundstückskauf nicht mehr
zur Bemessungsgrundlage

GRUNDERWERBSTEUER

Bereits seit Anfang April 2004
gilt bei Grundstücksverkäufen,
bei denen zur Umsatzsteuer op-
tiert wird, die so genannte Steu-
erschuldnerschaft nach § 13 b
Umsatzsteuergesetz (UStG). Die-
se Neuregelung hat vorteilhafte
Auswirkungen auf die Grunder-
werbsteuer.

Seit dem 1. April 2004 oder bei
Anwendung der Übergangsrege-
lung ab 30. Juni 2004 gilt bei
grunderwerbsteuerpflichtigen
Immobiliengeschäften, bei de-
nen nach § 9 Abs. 3 UStG zur
Umsatzsteuer optiert wurde, dass
nicht der Verkäufer die Umsatz-
steuer schuldet, sondern nach
§ 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG
der Erwerber der Immobilie. Die-
se Umkehr der Steuerschuldner-
schaft hat auch Auswirkung auf
die Berechnung der Grunderwerb-

steuer. Bisher rechnete nämlich
die vom Verkäufer in der Rech-
nung ausgewiesene Umsatzsteu-
er zur Bemessungsrundlage bei
der Ermittlung der Grunderwerb-
steuer. 

Da nach der Neuregelung
(§ 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)
jedoch der Erwerber der Immo-
bilie die Umsatzsteuer schuldet,
ist diese nicht mehr Bestandteil
der grunderwerbsteuerlichen
Bemessungsgrundlage.
PPrraaxxiiss--TTiipppp

Wurde nach § 13 b Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 UStG bei einem umsatz-
steuerpflichtigen Immobilien-
verkauf keine Umsatzsteuer in
der Rechnung ausgewiesen,
achten Sie darauf, dass das Fi-
nanzamt bei der Grunderwerb-
steuerfestsetzung die Umsatz-
steuer aus der Bemessungs-

grundlage aussondert. Falls von
der Übergangsregelung bis 30.
Juni 2004 Gebrauch gemacht
wurde, also die Rechnung noch
Umsatzsteuer auswies, prüfen
Sie, ob eine Rechnungsberich-
tigung zur Abrechnung (nach
§ 13 b UStG) noch möglich ist.

Weisen Sie bitte
Ihre Freunde

und Nachbarn auf
die Interessenvertretung

Haus & Grund MV
und auf diese monatliche

Fachzeitung unseres
Landesverbandes hin.
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HDI-Versicherung
erweitert Leistungsumfang 

RECHTSSCHUTZ-TIPP

Ab 1. Januar 2005 hebt die HDI
Rechtsschutz Versicherung AG
die Beiträge der bestehenden
Rechtsschutzverträge zwar mo-
derat an, zugleich erweitert sie je-
doch das Angebot, sodass künftig
Haus & Grund-Mitglieder einen
noch umfassenderen Versiche-
rungsschutz erhalten können.

Die HDI-Versicherung hat lan-
ge die Rechtsschutzbeiträge stabil
gehalten, obwohl sich die Scha-
denkosten speziell im Eigentü-
mer- und Vermieter-Rechtsschutz
inzwischen drastisch erhöht ha-
ben. Streit um stetig steigende
Nebenkosten, eine zunehmend
schlechter werdende Zahlungs-
moral vieler Mieter sowie die stei-
gende Zahl der Leistungs- und
Räumungsklagen haben den An-
stieg der Kosten verursacht. Zum
Jahreswechsel muss HDI deshalb
die Jahresprämie einer vermiete-
ten Wohneinheit von bislang
42,83 auf 46,68 Euro anheben.
Als zusätzliche Option erhalten
die Haus & Grund-Mitglieder
aber auch ein erweitertes Ange-
bot, das einen umfassenderen
Versicherungsschutz bietet. Der
bisherige „Allgemeine Rechts-
schutz“ wird ausgebaut und in
den „Eigentümer- und Vermieter-
Rechtsschutz“ umbenannt.

Bislang bot die HDI über

die vereinsgebundene Rechts-
schutzversicherung Rechtsbei-
stand vor Gerichten an, wobei
die außergerichtliche Beratung
grundsätzlich von den jeweiligen
Haus & Grund-Niederlassungen
übernommen wurde. Dies gilt
nach wie vor für die Bereiche
Schadenersatz- sowie Wohnungs-
und Grundstücks-Rechtsschutz.
Bei Ordnungswidrigkeiten (z. B.
Lärmbelästigung durch Rasen-
mähen) oder beim Straf-Rechts-
schutz (z. B. bei Sturz eines Pas-
santen auf nassem Herbstlaub
wegen Vernachlässigung der Ver-
kehrssicherungspflicht) vertritt
die HDI jetzt auch auf außerge-
richtlicher Ebene die Interessen-
ten der Haus & Grund-Mitglieder.

Neu ist außerdem eine Absiche-
rung der Eigentümer beziehungs-
weise Vermieter bei der Wahrneh-
mung ihrer rechtlichen Interessen
in steuer- und abgaberechtlichen
Angelegenheiten. Schadensbei-
spiele sind u. a. Streitigkeiten mit
der Kommune wegen der Abga-
ben zur Müllentsorgung oder
Auseinandersetzungen mit dem
Finanzamt wegen falsch bemesse-
ner Erhaltungsaufwendungen.
Ebenfalls neu ist jetzt die Option,
zusätzlich einen Vertrags-Rechts-
schutz abzuschließen, z. B. für
Streitigkeiten mit Handwerkern.

Kautionen richtig anlegen
Die bisher häufige Form zur An-
lage von Mietkautionen ist die
Eröffnung eines Sparkontos in
Form eines Sparbuches mit ei-
ner Verpfändungserklärung zu
Gunsten des Vermieters. Die
mit Haus & Grund Deutschland
e. V. gemeinsam arbeitende
Hausbank bietet jedoch mehr.

Sicherheit für Vermieter

Ziel der Hausbank ist es, bei
gleicher Sicherheit für alle Betei-
ligten – also Mieter, Vermieter
und Kreditinstitute – eine gute
Lösung zu finden, besonders für
Vermieter. Sie führt daher für je-
den Mieter ein separates Treu-
handsparkonto, das auf den Na-
men des Vermieters lautet. So-
mit ist der direkte Zugriff für den
Vermieter bei Auszahlungsan-
sprüchen gewährleistet. Eine Zu-
stimmung des Mieters ist dann
im Ernstfall nicht erforderlich.

Wahrung gesetzlicher
Grundlagen gewährt

Der § 551 BGB schreibt vor,
dass Kautionen getrennt vom
Vermögen des Vermieters bei
einem Geldinstitut anzulegen

Grund-Zentralverbandsgebäude
in Berlin befindet. Beraten lassen
können sich Haus & Grund-Mit-
glieder von Herrn Böcking (Bild),
Mohrenstraße 33, 10117 Berlin,
Telefon (0 30) 28 09 76 33, Fax
(0 30) 28 09 76 35, E-Mail hagen.
boecking@hausbank.de

Hausbank bietet
den Vermietern

� eine taggenaue Zinsnachbe-
rechnung für Kautionsanla-
gen 

� für den Vermieter: klare
Übersichten der Kautionsbe-
stände (Objektübersicht und
Kautionskontenübersicht)
zum jeweiligen Jahresende 

� für den Mieter: direkten Ver-
sand einer persönlichen
Steuerbescheinigung 

� bequeme und Zeit sparende
Abwicklung bei Verwalter-
wechsel 

� Anforderung von Informa-
tionsmaterial und Kontoeröff-
nungsanträgen per E-Mail

� Download von Auflösungs-
anträgen

Computer-Software 

Als Kautions-Service bietet die
Hausbank eine speziell entwickel-
te Software mit kundenorien-
tierter Programmgestaltung zur
Führung von Kautionskonten. Sie
stellt Haus- und Grundeigentü-
mern zur Verwaltung bei umfang-
reichen Kautionsbeständen diese
Dienstleistung auch gerne über
das Internet zur Verfügung. So
kann ganz bequem per Mausklick
– unabhängig von Zeit und Ort –
die Kautionsverwaltung online er-
ledigt werden. Kostenfreier Service
für Programmeinweisung und au-
tomatische Software-Updates ist
selbstverständlich: Telefon (0 89)
5 51 41-4 99.

sind und mit dem Zinssatz, der
für Spareinlagen mit dreimona-
tiger Kündigungsfrist üblich ist,
verzinst werden müssen.

Günstiges Haus &
Grund-Servicepaket 

Die Hausbank ist deutschland-
weit durch unsere Repräsentan-
zen vertreten. Für Fragen rund
um das Thema Mietkautionen
steht Ihnen selbstverständlich
das Team im Kautions-Service
zur Verfügung, dessen Büro sich
gemeinsam mit unserem Haus &

Mehr Erfolg durch Werbung
in „Haus & Grund“

WOHNFLÄCHENANGABEN

Auch Mieterhöhung könnte anteilig
zurückverlangt werden
Wie Haus & Grund Westfalen
mitteilt, dürfe bei einer Mieter-
höhung die Wohnfläche nicht
zu hoch angegeben sein. 

Betrage die Differenz mehr als
zehn Prozent, könne der Mieter
einen Teil der erhöhten Miete
auch noch nach Jahren zurück-
verlangen. Dies ergebe sich aus
einem soeben veröffentlichten
Grundsatzurteil des Bundesge-
richtshofes (BGH, Urteil vom 7.
Juli 2004 – VIII ZR 192/03).

Der Mieter hatte aufgrund ei-
ner Mieterhöhung ab 1995 und
einer weiteren Anhebung ab
1998 die erhöhte Miete gezahlt.
In beiden Fällen hatte der Ver-
mieter irrtümlich eine Wohn-
fläche von 100 Quadratmetern
zugrunde gelegt. Als sich später
herausstellte, dass es nur 87,63
Quadratmeter waren, meinte
der Mieter, er habe jahrelang zu
viel gezahlt und verlangte nun
rund 3 600 Euro zurück. Die
Karlsruher Bundesrichter gaben
dem Mieter im Wesentlichen
Recht.

Bei einer Mieterhöhung sei –
ob der Mietvertrag eine Wohn-
flächenangabe enthalte oder

nicht – stets die tatsächliche
Wohnfläche zugrunde zu legen.
Allerdings müsse der Unter-
schied zwischen wirklicher und
falscher Fläche mehr als zehn
Prozent betragen. Die Richter
betonen, dass die „zuverlässige
Ermittlung der tatsächlichen
Wohnungsgröße grundsätzlich
Aufgabe des Vermieters“ ist. Er
habe daher das Risiko einer un-
zutreffenden Flächenangabe zu
tragen. Konsequenz daraus: Die
oben genannten Mieterhöhun-
gen wurden rückwirkend ent-
sprechend der Flächendifferenz
nach unten korrigiert.

Da ein Teil der Mieteran-
sprüche aber verjährt war, billig-
ten die Bundesrichter dem Mie-
ter nicht die volle Summe, son-
dern nur rund 2 700 Euro zu.

Das Urteil zeigt erneut, dass
unser Mietrecht mit Stolperfal-
len gespickt ist. Daher sei es un-
umgänglich, möglichst vor ei-
nem Mieterhöhungsverlangen
die Beratung eines Haus &
Grund-Fachmannes im Ortsver-
ein zu nutzen. 

RRAA  PPffeeiiffeerr
HH  &&  GG  WWeessttffaalleenn

Haus- und Wohnungseigentümer
besitzen mehr Vermögen als Mieter 
Immobilieneigentümer haben
vergleichsweise deutlich mehr
Vermögen als Mieter. Wie das
Berliner Forschungsinstitut em-
pirica in einer Studie feststellte,
verfügen Mieter mit einem mo-
natlichen Nettoeinkommen von
2 000 bis 3 000 Euro im Alter
zwischen 50 und 59 Jahren im
Durchschnitt über ein Vermö-
gen von gut einem Jahresnetto-
einkommen.

Haus- bzw. Wohnungsei-
gentümer haben dagegen – bei

gleichem Einkommen gerech-
net – ein achtmal so hohes Ver-
mögen, wenn der Wert der Im-
mobilie abzüglich der Restschul-
den in die Rechnung einbezo-
gen wird. Dabei wurde unter-
stellt, dass im Alter zwischen 30
und 39 Jahren erstmals eine Im-
mobilie angeschafft worden ist.
Der Grund für den großen Ver-
mögensunterschied: Eigentü-
mer sind statistisch betrachtet
meist knauseriger und sparen
viel intensiver als Mieter. HH && GG

Top Ten der Immobilienbörsen
Bei den Online-Immobilienbör-
sen hat in den letzten Jahren ei-
ne deutliche Marktbereinigung
stattgefunden. 

Von den über 100 Onlinepor-
talen, die noch vor drei Jahren
auf dem Markt waren, sind nur
rund zehn übrig geblieben. Kla-
rer Marktführer ist inzwischen
Immobilienscout24. Im Mai
2004 zählte das Portal 5,4 Mil-
lionen Besucher und 131 Mil-
lionen Seitenabrufe. Weiterfüh-

rende Onlineportale sind u. a.
Immopool, Immowelt, Planet-
home und Immonet.

Auch das Internet-Portal von
Haus & Grund Mecklenburg-Vor-
pommern bietet inzwischen in
Anfängen eine Wohnungs- sowie
Immobilienbörse an (www.haus-
und-grund-mv.de), die unsere
Haus & Grund-Mitglieder künf-
tig noch stärker für Vermietungs-
oder Immobilien-Verkaufsange-
bote nutzen sollten. HH && GG  MM--VV
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VVeerreeiinnee AAnnsscchhrriifftt TTeelleeffoonn//FFaaxx//EE--MMaaiill SSpprreecchhzzeeiitteenn VVoorrssiittzzeennddee//rr
11..  AAnnkkllaamm Haus & Grund Anklam Telefon (0 39 71) 24 31 30 Jeden 2. und 4. Dienstag Holger Krüger 

und Umgebung im Monat
Pasewalker Allee 23 von 16–18 Uhr
17389 Anklam

22..  BBooiizzeennbbuurrgg Haus & Grund Telefon (03 88 47) 5 45 26 1. Fr. i. Monat 19–21 Uhr Jens Prötzig
Boizenburg Fax      dto.
Schützenstr. 7
19258 Boizenburg

33..  DDaarrgguunn Haus-, Wohnungs- und Telefon (03 99 59) 2 03 45 2. Do. i. Monat 19–20 Uhr Hinrick Boeck
Grundeigentümer-Verein Internet: RA mit Voranmeldung
Dargun, Schulstr. 7 dargun@haus-und-grund-mv.de
17159 Dargun

44..  FFrriieeddllaanndd Haus-, Wohnungs- und Telefon (03 96 01) 2 16 60 Die. 9–12 Uhr, 13–17 Uhr Norbert Räth
Grundeigentümer-Verein  Fax      (03 96 01) 2 16 75 Do.  9–12 Uhr
Friedland e. V., Marienstr. 17 u. nach Vereinbarung
17098 Friedland

55..  GGrraaaall--MMüürriittzz Haus & Grund Telefon (03 82 06) 70 60 nach tel. Vereinbarung H.-J. Grönert
Graal-Müritz e. V. Fax      (03 82 06) 7 06 66
Löwenzahnweg 3
18181 Ostseebad
Graal-Müritz

66..  GGrreeiiffsswwaalldd Haus & Grund Greifswald Telefon (0 38 34) 50 01 59 Mo. 17–18 Uhr Eckehard Bürger
Wiesenstr. 18 Fax      dto. Gützkower Str. 51
17489 Greifswald

77..  HHaaggeennooww Haus & Grund Hagenow Telefon (0 38 83) 72 22 71 1. Mi. i. Monat 17–18 Uhr Günter Westendorf
Fritz-Reuter-Str. 11 Fax     dto. u. nach Vereinbarung
19230 Hagenow

88..  MMaallcchhooww Haus & Grund Malchow e. V. Telefon (03 99 32) 1 39 53 nach tel. Vereinbarung Frank Eckstein
Kurze Str. 23
17213 Malchow

99..  NNeeuubbrraannddeennbbuurrgg Haus-, Wohnungs- und Telefon (03 95) 4 21 17 49 Jeden 2. Mo. i. Monat Jens Arndt
Grundeigentümer-Verein Fax      (03 95) 5 66 71 05 17–19 Uhr in der Geschäfts-
Nbg. e. V., Südbahnstr. 17 stelle des Vereins
17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

1100..  NNeeuussttrreelliittzz Haus & Grund Neustrelitz Telefon (0 39 81) 20 62 64 Ursula Peuker
Louisenstr. 18
17235 Neustrelitz

1111..  PPaarrcchhiimm Haus & Grund Parchim e. V. Telefon (0 38 71) 26 51 84 Die. 16–18 Uhr Manfred Paßgang
August-Bebel-Str. 1 Fax      (0 38 71) 26 51 84 (RA nach vorh. Anmeldung)
19370 Parchim E-Mail: parchim@haus-und-

grund-mv.de
1122..  RReecchhlliinn Haus & Grund Rechlin e. V. Telefon (03 98 23) 2 13 97 täglich Jürgen Krämer

Müritzstr. 26 Fax      (03 98 33) 2 22 83
17248 Rechlin

1133..  RRiibbnniittzz--DDaammggaarrtteenn Haus-, Wohnungs- und Telefon (0 38 21) 81 29 76 Mo.–Fr. von 8–16 Uhr Margrid Parr
Grundeigentümer-Verein
Ribnitz-Damgarten
Lange Str. 86
18311 Ribnitz-Damgarten

1144..  RRoossttoocckk Rostocker Haus- und Telefon (03 81) 45 58 74 Mo. 17–19 Uhr Bernd Läufer
Grundeigentümer-Verein, Fax      (03 81) 4 99 74 83 Do. 10–12 Uhr
Neubramowstr. 12, Hausverwaltung:
18057 Rostock Telefon (03 81) 49 00-0 26

Fax      (03 81) 20 87-6 71
E-Mail: kontakt@haus-und-
grund-rostock.de
www.haus-und-grund-
rostock.de

1155..  SScchhwweerriinn Haus & Grund Schwerin Telefon (03 85) 57 77-4 10 Mo. 18–19.30 Uhr Monika Rachow
Mecklenburgstr. 64 Fax      (03 85) 57 77-4 11 Mi.  14–17 Uhr
19053 Schwerin Hausverwaltung:

Telefon (03 85) 57 77-4 08
Fax      (03 85) 57 77-4 11
E-Mail: HuG-OV_Schwerin@
t-online.de

1166..  SSttrraallssuunndd Haus-, Wohnungs- und Telefon (0 38 31) 29 04 07 Die. 16–19 Uhr Werner Murczynowski
Grundeigentümer-Verein Fax      (0 38 31) 29 04 07 Do.  16–19 Uhr
Stralsund, Heilgeiststr. 77
18439 Stralsund

1177..  WWaarreenn Haus-, Wohnungs- und Telefon + Fax jeden ersten Donnerstag Özden Weinreich 
Grundeigentümer-Verein (03 99 28) 50 26 im Monat 17–19 Uhr
Waren, Am Burgwall 3 Anwaltskanzlei Brandt,
17219 Möllenhagen Weinreich & Weinreich, 

S.-Marcus-Str. 45
1188..  UUeecckkeerr--RRaannddooww Haus & Grund Telefon (0 39 73) 4 38 00 nach tel. Vereinbarung RA Michael Ammon

Uecker-Randow-Region e. V. Fax (0 39 73) 43 80 26
Stettiner Str. 25 c
17309 Pasewalk

1199..  IInnsseell  UUsseeddoomm Haus & Grund Telefon (0 38 36) 60 04 39 1. Fr. im Monat 17–19 Uhr Dietrich Walther
Insel Usedom oder Telefon + Fax o. nach tel. Vereinbarung
Neue Strandstr. 35 (03 83 77) 4 14 82
17450 Zinnowitz

2200..  WWiissmmaarr  uunndd  Haus & Grund Wismar Telefon (0 38 41) 21 02 58 Mo.–Fr. 9.30–18 Uhr Jürgen Melchior
UUmmggeebbuunngg u. Umg., Am Schilde 2 Fax     (0 38 41) 21 04 10

23966 Wismar
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Informationen für Rostocker Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer
ROSTOCK-REPORT

An 30. Juni dieses Jahres lebten
in der Hansestadt Rostock ins-
gesamt 195 648 Personen (dar-
unter 100 499 Frauen) und
6 562 Ausländer. 137 998 Be-
wohner waren erwerbstätig, die
übrigen Kinder oder Jugendli-
che, Rentner oder Arbeits- bzw.
Erwerbslose. Insgesamt 8 377
Menschen verfügten über einen
Nebenwohnsitz in der Stadt.
Die meisten Rostocker leben im
Stadtteil Reutershagen (18 152
Personen) und Lütten Klein
(18 130), am wenigsten sind
es im Stadtteil Rostock-Ost
(1 194).

Im II. Quartal 2004 wurden
im Stadtgebiet 241 neue Ehen
geschlossen, 346 Lebendgebore-
ne zur Welt gebracht und 450
Menschen sind verstorben. Ins-
gesamt waren 2 726 Personen
„Zugezogene“ und 1 970 sind
aus der Hansestadt fortgezogen.

Ende Juni 2004 gab es in Ros-
tock die beachtliche Zahl von
18 958 Arbeitslosen (10 947 Ar-
beiter, 8 011 Angestellte). Als
„Arbeit Suchende“ hatten sich
31 333 Menschen gemeldet (Ar-
beitslosenquote: 17,5 Prozent).

Im Bereich des Stadtgebietes
gab es 26 Baugenehmigungen
und 13 Neubau-Baufertigstel-
lungen. 

14 072 „Empfängerhaushal-
te“ erhielten staatliches Wohn-
geld, davon 13 891 einen Miet-

zuschuss und 136 einen Las-
tenzuschuss. Als „Sozialhilfe-
empfänger“ wurden im II. Quar-
tal insgesamt 14 743 Bedürftige
registriert, darunter jeweils die
Hälfte Männer/Frauen. Weiter-
hin erhielten von der Stadt 196

Personen Asylbewerberleistun-
gen ausgezahlt.

In Einrichtungen der Stadt
wurden 283 Obdachlose (meist
kostenfrei) untergebracht. Ros-
tock hatte zum Ende des
II. Quartals einen Schulden-
stand von rund 219 546 000
Euro, dennoch betrugen die
Ausgaben des Verwaltungs-
und Vermögenshaushaltes im
Quartal rund 107 871 000 Eu-
ro, dagegen die Einnahmen le-
diglich 103 353 000 Euro. 

Der Rostocker Haus- und
Grundeigentümerverein e. V.
existiert seit der Wende, ist Mit-
glied im Landesverband Haus &
Grund Mecklenburg-Vorpom-
mern e. V. sowie im Zentralver-
band Haus & Grund Deutsch-
land e. V. 

Vorsitzender des Vereins ist
seit 1990 Bernd Läufer und ge-
schäftsführender stellv. Vorsit-

zender Klaus Kelling. Der Vor-
stand führt regelmäßig allge-
meine Beratungen zu Miet-
rechts- und Grundstücksfragen
und weitere Beratungen rund
ums Haus durch. Er bietet den
Mitgliedern auch Rechtsbera-
tungen an, lässt auf Wunsch
Immobilien verwalten und bie-
tet auf dem neuesten Stand ge-
haltene Formulare, wie z. B.
Mietverträge für M-V, Betriebs-
kostenabrechnungsformulare
usw., an. Schriftführer des Ros-
tocker Vereinsvorstandes ist
Thomas Kowalski, der gleich-
zeitig Webmaster unseres Lan-
desverbandes Haus & Grund
M-V ist. Im Stadtverein sind
nach Angaben seines Vorstan-
des rund 1 000 Eigentümer als
Mitglieder registriert. Der Ver-
ein bezog 2004 monatlich je-
weils rund 50 Haus & Grund
M-V-Zeitungen.

Klaus Kelling Bernd Läufer Thomas Kowalski

Neues bei den Verwaltungs-
und Instandhaltungskosten
Ab 1. Januar 2005 können Ver-
mieter von Wohnungen, die
mit öffentlichen Mitteln geför-
dert wurden, neue Pauschalen
für die Verwaltungs- und In-
standhaltungskosten gegen den
Mieter geltend machen. 

Veränderungen

Es gelten bei den mit öffentli-
chen Mitteln geförderten Woh-
nungen bereits seit Januar 2002
neue Pauschalen für die Verwal-
tungs- und Instandhaltungs-
kosten, die nun nochmals geän-
dert wurden.

Im Zusammenhang mit der
Neufestsetzung der Pauschalen
wurden die Veränderungen wie
folgt geändert:
� Bezüglich der Instandhal-

tungskosten-Pauschale er-
folgt die Zuordnung der
Baualtersklassen jetzt dyna-
misch. 

� Dabei sind drei Baualters-
klassen festgelegt. Sobald ei-
ne öffentlich geförderte Im-
mobilie älter wird, erfolgt
die Zuordnung automatisch
zur nächst höheren Klasse. 

Folgende Instandhaltungs-
kosten-Pauschalen je Quadrat-
meter Wohnfläche dürfen für
Wohnungen angesetzt werden,
deren Bezugsfertigkeit am Ende
des Kalenderjahres ...
a) weniger als 22 Jahre zurück-
liegt: höchstens 7,10 Euro
b) mindestens 22 Jahre zurück-
liegt: höchstens 9,00 Euro
c) mindestens 32 Jahre zurück-
liegt: höchstens 11,50 Euro

Die Beträge für Verwaltungs-
kosten und Instandhaltungs-
kosten erfahren künftig eine
Anpassung an die vom Statisti-
schen Bundesamt zyklisch ver-
öffentlichten Lebenshaltungs-
kosten (Index). Nach den §§ 26
Abs. 4 und 28 Abs. 5 a der Be-
triebskostenverordnung ist eine
zukünftige automatische An-

passung der Pauschalen festge-
schrieben. Danach sollen sich
die Pauschalen am 1. Januar
2005 und am 1. Januar eines je-
den darauf folgenden dritten
Jahres um den Prozentsatz an-
passen, um den sich seit der
letzten Veränderung der vom
Statistischen Bundesamt festge-
stellte Preisindex für die Le-
benshaltungskosten aller priva-
ten Haushalte in Deutschland
insgesamt verändert hat.

Bis Ende 2003 galt, dass für
die Veränderung der Pauscha-
len zum 1. Januar 2005 die Ver-
änderung des Verbraucherpreis-
indexes seit dem 1. Januar 2002
maßgeblich war. Dies wurde
durch die Verordnung zur Be-
rechnung der Wohnfläche, über
die Aufstellung von Betriebs-
kosten und zur Änderung ande-
rer Verordnungen geändert.
Jetzt ist für die Veränderung der
Pauschalen zum 1. Januar 2005
die Erhöhung des Verbraucher-
preisindexes für Deutschland
maßgeblich, die im Oktober
2004 gegenüber dem Oktober
2001 eingetreten ist.

Soweit derzeit bei Haus &
Grund bekannt ist, werden die
Pauschalen eine Erhöhung um
rund vier Prozent haben. Pro-
bleme ergeben sich daraus, dass
die Indexzahl für Oktober 2004
voraussichtlich erst in der zwei-
ten Hälfte des Monats Novem-
ber 2004 beim Statistischen
Bundesamt vorliegen wird. Miet-
erhöhungserklärungen, welche
zum 1. Januar 2005 wirksam
werden sollen, müssen jedoch
aus formeller Sicht bereits bis
zum 15. Dezember 2004 dem
Mieter zugegangen sein. 

MMaa  HH  &&  GG  MMVV

Mehr Erfolg
durch Werbung

in „Haus & Grund“



NOVEMBER 2004 SEITE 6MECKLENBURG-VORPOMMERN

M-V S.6

Bedenkliche Entwicklungen

Die Bevölkerung in M-V verrin-
gerte sich nach Angaben der
Statistik bis Anfang 2004 auf
1,732 Millionen Einwohner.
Gegenüber 1990 betrug der
Rückgang fast zehn Prozent. 

Fortzügen von 487 000 Ein-
wohnern in diesem Zeitraum
standen Zuzüge von 402 000
Personen gegenüber, sodass ein
Wanderungsverlust von 85 000
Einwohnern bleibt. Die andere
Hälfte des Bevölkerungsrück-
ganges ist auf den dramatischen
Geburtenrückgang zurückzu-
führen.

Der Wohnungsbestand hat
sich seit 1991 parallel laufend
mit einem enormen Boden-
flächenfraß um 14,5 Prozent
auf 874 500 Wohneinheiten in
2003 erhöht. Auch daraus resul-
tierend hat sich der Wohn-
raumleerstand im Land auf über
elf Prozent erhöht. Wirtschaftli-
che Vermietungen von Woh-
nungen privater Vermieter
außerhalb des Küstenstreifens
werden aufgrund des Überange-
botes und Dumpingmietpreisen
einiger kommunaler Woh-
nungsgesellschaften zuneh-
mend schwieriger.

Die Anzahl der Wohngeld-
empfänger hatte sich in 2003
auf 131 175 erhöht. Das sind
bereits 16 Prozent aller Haus-
halte. 52,3 Prozent der Wohn-
geldempfänger waren allein Ste-
hende.

Die Zahl der Erwerbstätigen
hat sich seit 1995 fast in jedem
Jahr verringert, insgesamt bis
2003 um 70 700 auf 709 000,
allein im Baugewerbe um
59 500, im verarbeitenden Ge-
werbe um 10 900 und in der
Land- und Forstwirtschaft um
9 400. Nur im Dienstleistungs-
sektor hat sich die Erwerbstäti-
genzahl gering erhöht. Von
1996 bis 2003 sind 104 388 Ge-
werbe neu errichtet worden, zu-
gleich mussten 93 188 Gewerbe
vollständig aufgegeben werden. 

Im Baugewerbe hat sich we-
gen des notwendigen Abbaus
von Überkapazitäten die Wirt-
schaftsleistung halbiert (–51,8
Prozent), sodass die wirtschaft-
liche Gesamtleistung (Bruttoin-
landsprodukt) Mecklenburg-
Vorpommerns nur um 5,5 Pro-
zent höher war als 1995. Bei ei-
nem Bevölkerungsanteil von 2,1
Prozent realisierte Mecklenburg-
Vorpommern 2003 etwa 1,4

Prozent des gesamtdeutschen
Bruttoinlandsprodukts. Die Aus-
fuhren Mecklenburg-Vorpom-
merns mit insgesamt 3,1 Milliar-
den Euro 2003 hatten nur einen
Anteil von 0,5 Prozent an den
Ausfuhren Deutschlands. 

Während 1995 noch 43,6
Prozent der Bevölkerung ihren
Lebensunterhalt überwiegend
aus Erwerbstätigkeit bestritten,
waren es in 2003 mit 39,3 Pro-
zent deutlich weniger. Der Be-
völkerungsanteil, dessen Lebens-
unterhalt überwiegend aus Ar-
beitslosengeld/-hilfe bzw. So-
zialhilfe besteht, erhöhte sich
demgegenüber von 7,6 Prozent
auf 10,8 Prozent.

Die Zahl der Sozialhilfeemp-
fänger mit laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt stieg von
34 770 in 1995 auf 66 212 Per-
sonen Ende 2003 an, darunter
waren allein 23 639 Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren.
14 895 Personen erhielten Ein-
gliederungshilfe als Behinderte.
Arbeitslosengeld erhielten in
2003 69 218 und Arbeitslosen-
hilfe 113 180 Personen.

Die Polizei erfasste in 2003
187 763 Straftaten, bei 36 403
ermittelten Tatverdächtigen
ging es um Vermögens- und Fäl-
schungsdelikte. Die Zahl der
durch Gerichte nach Strafrecht
Verurteilten belief sich 2003 auf
21 122.

Die öffentlichen Finanzen des
Landes sind seit Jahren dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausga-
ben höher sind als die Einnah-
men. Die Schulden des Landes,
der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie Zweckverbände
haben sich deshalb seit 1994
mehr als verdoppelt und betru-
gen 2003 fast zwölf Milliarden
Euro, das entspricht 40,2 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung
Mecklenburg-Vorpommerns. 

So betrug die Wirtschaftsleis-
tung (Bruttoinlandsprodukt) je
Einwohner im Jahr 2003 ver-
gleichsweise nur 73 Prozent des
Niveaus von Schleswig-Hol-
stein, der Bruttostundenver-
dienst von Arbeitern und Ange-
stellten im produzierenden Ge-
werbe lag bei rund 74 Prozent
von Schleswig-Holstein.

Übrigens: Trotz Klagens auf
hohem Niveau – rund 62 Pro-
zent aller Männer und über die
Hälfte der Frauen im Land sind
übergewichtig. 

Neues Infoblatt: Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern e. V.
WWeerr  wwiirr  ssiinndd??

Haus & Grund Mecklenburg-
Vorpommern e. V. ist eine unab-
hängige Eigentümerschutz-Ge-
meinschaft. In 20 Städten des
Nordost-Bundeslandes geben
uns organisierte Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer
ein kraftvolles Mandat für die
Vertretung ihrer Interessen.
Über das Internet-Portal www.
haus-und-grund-mv.de und un-
sere Verbandszeitung Haus &
Grund Mecklenburg-Vorpom-
mern präsentieren wir die orga-
nisierten Vereine des Landes
und Interessen unserer Mitglie-
der als aktiver Landesverband
in der Öffentlichkeit.
WWooffüürr  sstteehheenn  wwiirr  aallss
LLaannddeessvveerrbbaanndd  HHaauuss  &&  GGrruunndd??

Das private Eigentum ist ein
fundamentaler Wert unserer frei-

heitlichen Gesellschaftsordnung.
Mit unüberhörbarer Stimme för-
dern, schützen, sichern und stär-
ken wir als Verband Haus &
Grund die Bedeutung des Eigen-
tums gegenüber Politik, Kommu-
nen, Wirtschaft, Mietern und
Medien. Damit unser Haus-,
Wohnungs- oder Grundeigen-
tum nicht zur Belastung wird,
kämpfen wir als Eigentümer-
schutz-Gemeinschaft in den
Kommunen, aber auch geschlos-
sen mit den übrigen Haus &
Grund-Verbänden in Deutsch-
land und Europa für Rechts- und
Kostensicherheit, für verlässliche
Qualität von Bauleistungen, Fi-
nanzierbarkeit von Eigentum
und Schutz vor überzogenen
Lasten der Kommunen, des Lan-
des oder Bundes durch immer
neue Steuern und Abgaben.

WWaass  bbiieetteenn  wwiirr  uunnsseerreenn
MMiittgglliieeddeerrnn??

Neben wirksamer Interessen-
vertretung, regelmäßiger Mit-
gliederinformation sowie kos-
tenfreier Rechts- und Steuerbe-
ratung finden Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer
ein umfassendes Leistungspaket
für praxisnahe Lebenshilfe. Die
monatliche Verbandszeitung ist
i. d. R. bereits im Beitrag der
Ortsvereine enthalten.
KKoommppeetteennttee  BBeerraattuunngg  iisstt
uunnsseerr  MMaarrkkeennzzeeiicchheenn  ......

HHaauuss  &&  GGrruunndd  RReecchhttssRRaatt bie-
tet kompetente Rechtsberatung
rund um die Immobilie, z. B.
zum Steuerrecht, Baurecht, Woh-
nungseigentumsrecht, Nachbar-
schaftsrecht, Mietrecht, Erbrecht,
EU-Recht, Erschließungs- und
Gebührenrecht, Wertermittlung

von Immobilien bis hin zur juris-
tischen Bau- und Kaufberatung.

HHaauuss  &&  GGrruunndd  WWiirrttsscchhaaffttssRRaatt
fördert mit unabhängiger Fi-
nanz-, Versicherungs- und Ver-
tragsberatung die wirtschaftli-
chen Interessen der Eigentümer.
WirtschaftsRat schafft Sicher-
heit durch wertende Prüfung
von Finanzierungs- und Förder-
plänen, Kaufverträgen und Tei-
lungserklärungen bis zur
Schlussrechnung. Vermieter er-
halten Rat zur Wirtschaftlich-
keit ihrer Objekte. Alle finden
Vorsorgeberatung, die Probleme
vermeiden hilft.

HHaauuss  &&  GGrruunndd  BBaauuRRaatt liefert
bautechnische und bauphysikali-
sche Beratung, Sanierungsgut-
achten und Gebäudesicherheits-
Bewertung bis zu Prüfung von
Wartungsverträgen. Für Mitglie-

der gibt es kostengünstige Immo-
bilienwertermittlungen, damit
Hausbesitzer auch den eigentli-
chen Verkehrswert, Sachwert,
Vergleichswert oder Beleihungs-
wert ihrer Immobilie kennen.

HHaauuss  &&  GGrruunndd  HHaauussRRaatt bietet
künftig Service wie Energiebera-
tung, Betriebskosten-Optimie-
rung, Werthaltigkeitsberatung
für langfristige Vermietbarkeit
bis hin zu technischer Baube-
gleitung. Diese Leistungen sind
für Mitglieder stets kostengüns-
tig (oder bereits im Mitglieds-
beitrag enthalten).
WWeerrddeenn  SSiiee  MMiittgglliieedd  bbeeii
HHaauuss  &&  GGrruunndd  MM--VV

Als Solidargemeinschaft aller
Eigentümer Mecklenburg-Vor-
pommerns wollen wir weiter
wachsen und für alle Fragen pri-
vater Wohnungswirtschaft die

Meinungsführerschaft ausbauen.
Mit der seit 1990 jährlich ge-
wachsenen Beratungskompe-
tenz wollen wir insbesondere
die junge Eigentümergenerati-
on für einen festen Zusammen-
halt der Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümer im Land ge-
winnen. Damit Ihnen nicht die
Freude am Eigentum genom-
men wird, ergreifen wir enga-
giert Partei und profilieren un-
seren Landesverband innerhalb
eines starken Markenzeichens
Haus & Grund für den Eigentü-
merschutz im gesamten Nord-
osten Deutschlands.
Bestellungen: Haus & Grund
Mecklenburg-Vorpommern e. V.,
Homepage:
www.haus-und-grund-mv.de,
Telefon: +49 385 57 77-4 10
Fax: -4 11

Mehr Eigentümer und weniger Mieter in M-V
Anhaltende Bautätigkeit, dras-
tischer Bevölkerungsrückgang
und die fortschreitende Verän-
derung der Haushaltsstruktu-
ren hin zu mehr und kleineren
Privathaushalten senkten in
M-V im Vergleich der Jahre
2002 zu 1998 die Belegungs-
dichte je Wohneinheit und
ließen Mietern und selbst nut-
zenden Eigentümern durch-
schnittlich mehr privaten
Wohnraum.

Insgesamt waren im April
2002 nach Angaben der Statistik
rund 760 500 Wohneinheiten
bewohnt (einschließlich be-
wohnte Wohneinheiten in Un-
terkünften). Sie bildeten eine Ge-

samtwohnfläche von 59 650 000
qm. Die durchschnittliche Flä-
che je bewohnter Wohneinheit
betrug 78,2 qm und je Person
35,8 qm. Im Vergleich zur Erhe-
bung des Jahres 1998 hat die
durchschnittliche Fläche je be-
wohnter Wohneinheit damit um
immerhin 5 qm zugenommen,
so standen je Person 4,7 qm
mehr zur Verfügung. Die durch-
schnittliche Zahl der Personen je
Wohneinheit sank von 2,4
(1998) auf 2,2 (2002).

Mietwohneinheiten

Von den im April 2002 insge-
samt 753 600 bewohnten

Wohneinheiten Mecklenburg-
Vorpommerns waren 64 Pro-
zent (482 900 Wohneinheiten)
von Mietern bewohnt. Die
durchschnittliche Fläche je be-
wohnter Mietwohneinheit be-
trug 60 qm. Durchschnittlich
lebten 1,9 Personen in einer
Mietwohneinheit, was einer
durchschnittlichen Wohnfläche
je Person von 31,8 qm ent-
sprach. 2002 mussten insge-
samt 39,6 Prozent der 435 900
Hauptmieterhaushalte Meck-
lenburg-Vorpommerns mehr als
ein Viertel ihres Haushaltsnet-
toeinkommens für den Mietzins
aufbringen. Etwa jeder neunte
Hauptmieterhaushalt verwand-

te 2002 sogar 40 und mehr Pro-
zent seines Haushaltsnettoein-
kommens für die monatliche
Mietzahlung.

Bewohnte Eigentümer-
wohneinheiten

Die verbleibenden 36 Prozent
bzw. 270 700 Wohneinheiten
wurden von ihren Eigentümern
bewohnt. Die durchschnittliche
Fläche je bewohnter Eigentü-
merwohneinheit betrug 110,6
qm. Durchschnittlich lebten
2,7 Personen in einer Eigentü-
merwohneinheit, was einer
durchschnittlichen Fläche je
Person von 40,6 qm entsprach.

Fazit

Gegenüber April 1998 hat die
Zahl der bewohnten Mietwohn-
einheiten ab- und die Zahl der
bewohnten Eigentümerwohn-
einheiten deutlich zugenom-
men. Abriss und Wohnraum-
leerstand vergrößerten sich al-
lerdings. Ein gutes Omen für
unsere Haus & Grund-Vereine
zur Aktivierung der Mitglieder-
werbung in den Städten und
Gemeinden des Landes.

MMaa  HH  &&  GG  MM--VV

Mecklenburgisches Dorf war international erfolgreich

REISETIPP

Die Gemeinde Dobbertin wurde
kürzlich in Österreich mit dem
Europäischen Dorferneuerungs-
preis ausgezeichnet. 

Sie hat unter 32 Teilnehmern
aus ebenso vielen Ländern bzw.
Regionen eine hochgradige
Auszeichnung – den Europäi-
schen Dorferneuerungspreis –
errungen. Als in einer Multime-
diashow die historische Sil-
houette Dobbertins auf einer
großen Leinwand vor 800 Besu-
chern aus ganz Europa erschien,
war das für unser ganzes Land
bedeutsam. Eine der bemer-
kenswertesten Klosteranlagen
Mecklenburgs, die unter Denk-
malschutz stehenden Bausub-
stanz blickt dort nicht nur auf
seine fast achthundertjährige
wechselvolle Geschichte zurück,
sondern schuf eine durchgrei-
fende Erneuerung seiner Struk-
tur seit der Wende. Das Kloster

nenkloster. Die einzige in seiner
Gesamtheit in Mecklenburg
noch erhaltene historische Klos-
teranlage befindet sich auf einer
Halbinsel am Dobbertiner See
vier Kilometer nördlich der
Stadt Goldberg. Die doppeltür-
mige Kirche ist als Wahrzeichen
weithin sichtbar (siehe Bild).

In der Begründung für die
Preisverleihung an Dobbertin
war zu lesen, dass es der Ge-
meinde „auf hervorragende
Weise gelungen ist, das sehr
prägende Kloster mit regionaler
Strahlkraft als wertvolle Ent-
wicklungschance zu nutzen“.
Gleichzeitig habe man „offen-
siv und innovativ ein eigen-
ständiges dörfliches Profil mit
nachhaltiger wirtschaftlicher
Tragfähigkeit“ entwickelt. Be-
sondere Erwähnung fand unter
anderem der sorgsame Umgang
mit „baulichem Potenzial“ der

Backsteingotik und die Art und
Weise, wie man „behinderte
bzw. benachteiligte Menschen“
in die Arbeits- und Lebenswelt
des Dorfes einbezieht. Für das
Dorf sei das altehrwürdige Klos-
ter nicht nur aus architektoni-
scher und touristischer Sicht
ein wichtiger Standortfaktor.
Darüber hinaus versäumte man
es nicht, gezielt neue Wege zu
beschreiten. Mit dem Ausbau
einer touristischen Infrastruktur
schuf die Gemeinde die Grund-
lage dafür, dass sie auch für Er-
holung Suchende immer attrak-
tiver wird. 

Fünf Vereine mit unterschied-
licher Zielsetzung bieten darü-
ber hinaus sinnvolle Freizeitbe-
schäftigungen und leisten eine
vorbildliche Jugendbetreuung.
Einen Haus- & Grundverein gibt
es allerdings in der gesamten Re-
gion nicht – eigentlich schade.

Dobbertin wurde um 1220 von
Benediktinermönchen gegrün-
det. Doch schon 1234 erfolgte
die Umwandlung in ein Non-

Neue Erdgasleitung Deutschland–Skandinavien
Wie das Amt für Raumordnung
und Landesplanung mittleres
Mecklenburg/Rostock im amt-
lichen Anzeiger (Amtsblatt
Nr. 31/ 2004 für M-V vom 9. Sep-
tember 2004) mitteilte, wurde
ein Raumordnungsverfahren für
den geplanten Bau einer Erd-
gasleitung von Deutschland
nach Dänemark und Schweden
eröffnet.

Haus & Grund M-V: Betroffene
Eigentümer dieser Küstenregion
sollten genau prüfen, ob sich aus
der Trassenführung für sie keine
Nachteile oder Belästigungen
bzw. Gefährdungen ergeben. Im
Raumordnungsverfahren ist
nämlich festzustellen, ob das
Vorhaben mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung überein-
stimmt und wie das Vorhaben

ggf. mit anderen raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnah-
men in Übereinstimmung ge-
bracht werden kann. Betroffene
Eigentümer können sich mit
Wünschen und Forderungen, die
die Flächen ihres Grundstückes
betreffen, entsprechend schrift-
lich einbringen. Erst danach
kann das Raumordnungsverfah-
ren mit einer landesplanerischen

Beurteilung abgeschlossen und
nachfolgenden Genehmigungs-
verfahren zugeleitet werden. 

Beeinträchtigungen, die sich
aus dem neuen Trassenverlauf
ergeben könnten, betreffen fol-
gende Bereiche:
� Landkreis Bad Doberan:

Lambrechtshagen, Kritzmow,
Papendorf, Pölchow, Damm,
Kavelstorf, Prisannewitz,

Dummerstorf, Lieblingshof,
Broderstorf, Thulendorf, Stein-
feld, Poppendorf, Mandelsha-
gen und Blankenhagen;

� Landkreis Güstrow: Glase-
witz, Recknitz, Kuhs, Wei-
tendorf, Hohen Sprenz und
Dolgen am See;

� Hansestadt Rostock;
� Landkreis Nordvorpommern:

Dierhagen, Marlow, Ribnitz-

Damgarten; hier soll die Lei-
tung in die Ostsee übergehen.

Da vom Trassenbau betroffe-
ne Grundstückseigentümer vor-
wiegend in der Region Rostock,
Bad Doberan bzw. Ribnitz-Dam-
garten sein könnten, sollten
sich diejenigen Mitglieder, die
Benachteiligungen befürchten,
an ihre Rechtsberater im Verein
wenden. HH  &&  GG  MM--VV
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